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AmTSCERICHT DONTNAUND

lu NaUEN DES Volxes

Unrnl

In dem Reohtsstreit

der Fa. Beier Autovermietung GmbH, ges. vertr, d.d. GeschäftsftJhrer Helmut
Beier und Lothar Ditterlch, Märkische Str. 235, M141Dortmund,

K l ä g e r i n

Prozesebevollmächtigte: Reohtsanwälte Sonntag pp., Hermannetr. 4042,44263

Dortmund, zu: 2505/09-eon

g e g e n

den LVM Landwirtsohaftlicher Versicherungsverein Mitnster a,G,, ges. veftr, d,d.

Vorstand Robert Bareeel, Kolde-Rin g 21, 4A1P,g Münster,

B e k l a g t e r

Prozessbevollmäohtigte: Reohtsanwälte Heimann, Hallermann, Heßlerst. 47

59065 Hamm, zu: 3069110G45
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hat das Amtsgerlcht Dortmund

im schrlftlichen Vedahren gem. S 128 ZPO

mlt Schriftsatzfrist bis zurn 30. Juni2010

durch den Richter am Amtsgerioht Stohling

f t l r  Recht  e rkannt :

Der Bel<lagte wird verufteilt, an dle Kläge-

rin 3.457,06 EUR nebst Zinsen in Höhe

von fünf Prozentpunkten 0ber dem jeweili'

gen Basiszlnesatz seit dem 06' Jan. 2010

zu zahlen.

lm Ubrlgen wird dle Klage abgewlesen-

Von den Kosten des Rechtsstrelts tragen

die Klägerin%und der Beklagtes/t'

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, ftlr

die Klägerin Jedooh nur gegen Sicherhelts-

leistung in Höhe von 110 o/o des jeweils zu

vollstreckenden Betrages. Die Klägerin ih'

rerseits kann dle Vollstreckung des Be-

klagten gegen Sicherheitslelstung in Höhe

von 110 o/o des für diesen vollstreckbaren

Betrages abwenden. wenn nicht der Be-

klagte seinerseik vor der Vollstreckung

Slcherheit in Höhe von 1 10 o/o des jewells

zu vollstreckenden Betrages leistet'

Z Z O , , Z O O E 0 8  S N n l t n t u l ' \ 0 1 f l u  u l r l s  z i ' 6 9 9 s  f ü z  8 t '  N t l  s z . I t  o L 0 z  6 0 , / 2 0



3 -

T a t b s e t a n d :

Die Klägerln macht vorllegend aus abgetretenem Recht restliche Mietwagenkos-

ten aus insgesamt zehn ver$chiedensn Verkehrsunfällen in Dortmund in den Jah'

ren 2006 und 2007 geltend, wobei die Haftung der Beklagten als Haftpflichtversi'

cherer der Jeweiligen Unfallgegner unstreltig ist, die Geschädigten bei dar Klägerin

für den Ausfall ihrer unfallgeschädigten Fahrzeug€ Mietwagen angemletet haben

und die Ansprüche an die Klägerin abgetreten haben. Die Partelen streiten vorlie-

gend ilber die Höhe der erstattungsfähigen Mietwagenkosten, wobei die Klägerln

diese den Geschädigten zunächst ieweile mlt Rechnung nach Unfallereatztarif be.

rechnete und nunmehr ledigllch nooh in elner Höhe geltend macht, die sie unter

Zugrundelegung des Nonnaltarifs der Schwackellste Automietpreisspiegel (lm

Folgenden ,,schwacke-Liste") im jewelligen Postleitzahlbereich (PLZ-Bereich), ge-

ststfelt nach Tqges,, 3.Tage- und Woehentarifen evtl. Berückeichtigung eines Ab-

zugs ftlr ersparte Eigenkosten eowie elnee Aufschlags von 2Q o/o im Unfallersatz-

gesohäft und evtl. Nebenkosten einschliEßlich Vollkaskokoeten lt, Sohwaoke-Liste

berechnet. Die jeweils bei der Berechnung zugrundegelegten Mletwagenklessen

entsprechen unstrittig den Klaseen der unfallgeachädigten Fahrzeuge. Dle Mietzeit

ist ebenso unstreitig. Hineichtlich der Anmietung hat die Klägerin jeweils die An-

mietung am Unfalltag behauptet.

lm Einzelnen:

1, Am 07.11,2006 erlitt Herr Gerald Oerllshauaen den Verkehrsunfall mit eei-

nem Pkw Mazda 121 (Mietwag€ngruppe 1). Mit Mietvertrag (Bl, 13 d.A.) er-

folgte die Anmietung, Die Klägerin berechnete gem. Rechnung v, 01.11.06

einen Betrag von 902,46 EUR ftir 6 Tage (Bl, 14 d.A.), beschränkt sich vor-

liegend allerdlngs insoweit auf einen Betrag von 731,60 EUR gem. Berech-

nung (Bl. 15 d,A.). Der Beklagte hat 297,50 EUR gezahlt, Restliche 434,10

EUR macht dle Klägerin vorllegend geltend,
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Am 26.10,2006 erlitt Robert Magulre den verkehrsunfall mit selnem Pkw

Mitsubishl Colt 1,2 I (MietwagengrupPe 3), Er mietete bei der Klägerin einen

Mietwagen ftlr die Dauer der Reparatur (Bl. 16 d,A')' woftir dlese ihm zu-

nächst 540,56 EUR für 6 Tage gern. RechnUng v. 18.12,2006 berechnete

(Bl. 17 d.A.). Vorllegend beschränkt sie elch auf die Geltendmachung eines

Betrages von 45Ö,52 EUR gem, Berechnung (Bl. 16 d.A,)' sodass sie nach

Zahlung von 243,60 EUR noch elnen Restbetrag I'H.v, 216,92 EUR geltend

macht.

Frau Beate Kuder erlitt am 02,10.2006 den unfall mit ihrem Pkw Fiat sei'

cento - von der Klägerln als Mietwagengruppe 3 angegeben- und mietete

bei der Klägerin einen Mietwagen für die Reparaturdauer (Bl. 19 d.A'). Die

Klägerln berechnete dafiir zunächst 411,80 EUR gem, Rechnung v'

27.10,2006 für 6 Tage naoh MletwagengrupPe 1 (Bl. 20 d.A.), beschränkt

sich nunmehr suf dle Geltendmachung von 312,20 EUR gem. Berechnung

(Bl. 21 d.A.) und begehrt naoh Zahlung des Beklagten i,H'v. 214,60 EUR

noch elnen Restbetrag von 97,60 EUR'

Am 09.11.2006 erlitt Helmut Adam in Dortmund mit seinem Pkw Kia

carnivar (Mietwagengruppe 6) einen Verkehreunfalr. Er mietete bei der Klä'

gerln eln Mietfahrzeug der glelchen Klasse (Bl' 22 d'A')' Die Klägerin be'

rechnete hlerf0r zunächst 1.577,60 EuR gem. Rechnung vom 16'12'.2006

(Bl. 23 d.A,) fur 6 Tage, sie besohränkt sich auf die Geltendmachung von

1.20g,20 EUR gem. Bereohnung (Bl. 24 d'A,) und begehft nach Zahlung

von 523,52 EUR durch den Beklagten noch restllche 679'68 EUR'

5, Herr Andreae Kleln erlitt am 01,03.2007 in Doftmund mit seinem Mitsublehi

Garant (Mietwagengruppe 6) einen verkehrsunfarl und mietete bei der Krä-

gerin ein Fahrzeug dieser Klaese (Bl, 25 d.A'). DieSe berechnete nach

Gruppe B zunäohst571,20 EUR gem, Rechnung v. 30'03'2007 f0r 2Tage

(Bl. 26 d,A,), besohränkt sich nunmehr auf die Geltendmachung elnes Be'

t r a g e s v o n 3 g g , g s E U R g e m . B e r e c h n u n g ( B | . 2 7 d , A . ) u n d m a c h t n a c h

3.

4 ,
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Zahlung von 166,60 EUR durch den Beklagten vorliegend reetliche 233'39

EUR geltend.

Am 02,02.2007 erlitt Gerhard Pradel in Dortmund einen Verkehrsunfall mlt

seinem Pkw Kia Pride (MietwagengruPPe 1), Er mietäte fÜr die Reparatur-

dauer einen Mietwagen glelcher Klasse bei der Klägerln (Bl. 28 d,A.), dle

dafür unter dem 08,03.200T ftrr 11 Tage einen Betrag von 1'201,90 EUR in

Rechnung stellte (Bl. 29 d,A,), Sie beschränkt sich vorllegend auf 1,087,03

EUR gem. Berechnung (Bl. 30 d.A.) und begehrt nach Zahlung des Beklag'

ten i,H.v. 451,24 EUR noch reetllche 645,79 EUR.

Frau Merlka Galantl erlitt In Dortmund mit ihrem Fiat Stilo (MietwagengruP'

pe 5) am 03.03.2007 elnen Verkehrsunfall und mietete bei der Klägerin ei-

nen Mietwagen der entsprechenden Klasee (Bl. 31 d,A.). Dieee berechnete

unter dem 03,03.07 Mietwagenkosten von zunächst 2,209,83 EUR fUr 11

Tage (Bl. 32 d.A,), Sie beschränkt elch nun auf Mietwagenkosten l,H.v^

1.402,38 EUR gem. Berechnung (Bl, 33 d.A.) und macht naoh Zahlung des

Beklagten von 618,80 EUR restliche 783,5t EUR geltend,

Am 30,04.2007 erlitt Mlchael Postler in Dortmund einen Verkehrsunfall mit

seinem Renault Megane (Mietwagengruppe 5), Er mietete bei der Klägerin

ein Ersatzfahzeug gleicher Klasee bei der Klägerln (Bl, 34 d.A.), die hierfür

unter dem 10.05,2007 Kosten von 1.367,31 EUR für 7 Miettage berechnete

(Bl. 35 d.A.). Dle Klägerin besohränkt dleee suf 7981,40 EUR gem. Bereoh'

nung (Bl. 36 d.A.) und begehrt, nschdem der Beklagte 452,20 EUR gezahlt

hat, restliohe 339,20 EUR.

Mit ihrem Ford Fiesta (Mietwagengruppe 1) erlitt Frau Blrglt Hafemayer am

26.04.2007 in Dortmund einen Verkehrsunfall. FOr den von ihr für die Repa-

raturdauer bel der Klägerln angemleteten Mietwagen der Klasse 1 (Bl, 37

d,A.) berechnete die Klägerin zunächst 1,2E2,82 EUR gem, Rechnung v,

16.05,2007 fOr 11 Tage (Bl,3e d.A.).Unter Beschränkung der Mietwagen-

kosten auf 1,086,23 EUR gom. Berechnung (Bl. 39 d.A,) und naoh Zahlung

7 ,

B.

9 ,
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des Beklagten i.H.v. 495,04 EUR macht sie vorllegend noch 891,{g EUR
geltend,

10. Frau Renate orlik erlitt mit dem Pkw Mitsubishi 3000 GT (Mletwagengrup-
pe 8) am 26.01 .2007 in Dortmund elnen Verkehrsunfalt und mletete bei der
Klägerin ein Fahrzeug gleicher Klgsse für die Reparaturzett an (Bl, 40 d.A.).
Dle Klägerln berechnete fltr I Mlettege 2.689,40 EUR gem, Rechnung v.
20.02.2007 (ts|, 41 d.A.), beschränkt die Mietwagenkosten nunmehr auf
1.450,01 EUR gem. Berechnung (Bl. 42 d.A.) und macht nsch Zahlung des
Beklagten LH,v, 797,30 EUR nooh restllche 662,Tl EUR gertend.

lnsgesarnt ergeben eich danach restllche Mietwagenkosten von insgesamt
4.873,12 EUR, die dle Klägerin mlt der am 23,12.2009 bei Gericht eingegangenen
und am 08'01 .2010 rugestellten Klage geltend macht. Die Klägerln beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, dh sle
4.673,12 EUR zzgl. Zinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz
selt Klagezustellung zu zahlen,

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte meint, der Klägerln stOhden die reetlichen Mietwagefikosten nicht zu.
Er bestreitet die Erforderlichkeit, Ortstiblichkeit und Angemessenheit der getrend
gemaohten Mietwagenkosten. Außerdem meint der Beklagte, dass Bedenken ge-

z z o l s o o  E 0 8  3 N n 1 t i l { 8 t f i 0 1 n ! ,  u l I t E 2 t 6 9 9 0  ü 8 2  6 t  ; { U l  t ' Z : 9 t  0 L 0 z  6 0 / 2 0



gen die SchllJssigkeit bestünden, da in den hier geltend gemachten Fällen gar

nicht feetstehe, welches konkrete Ersatzfahrzeug angemietet worden eel,

Zu 1l: lnsoweit verweigt der Beklagte darauf, dass die Anmietung tateächlich erst
zwei Tage nach dem Unfall erfolgt sei, Der von der Klägerin berechnete Tarlf llege
hler auch etwa um das 2,5-fache iiber dem von ihm zugrunde gelegten, angem€s-
senen und ortsüblichen Normaltarlf. Ohne nennenswerten Aufuand habe eine ln-
ternet Recherche ergeben, daee die Anmietung eines vergleichbaren Fahzeugs
für dle I Tage zu einem Priee von 195,79 EUR Inkl, Mehnrerteteuer mögllch wäre,
Bei einfacher telefonischer Nachfrage bei einem überregionalen Anbieter wären
sogar noch preisllch nledrigere Angebote möglich gewesen, Insoweit sei die An-
mietung ja auch erst zwei Tage nach dem Unfall orfolgt, Außerdem habe es sich
bei dem geschädigten Faheeug um Ein am 22,04,01 eretmals zugelassenen
Fahrzeug mit einer Lauflelstung von 222,578 km gehandelt, sodass such eine
Herabstufung um mlnd, elne Fahrzeuggruppe zu erforgen habe.

Zu 2): Der Geschädigte Maguire habe ftlr dle 3 Tage das Mietfahzeug angamie-
tet, und 4nar erst fast alei Wochen nach dem Unfalltag, Der berechnete Tarif lie-
ge hler Z,Z-tach über dem vom Beklagten zugrundegelegten, angemes$enen und
ortstlblichen Normaltarif. ein Fahrzeug der Gruppe sei lt. Internet-Recherche fitr
die 3 Tage f0r 135,80 EUR zu haben, Ftir den konkreten Zeitraum der Anmietung
sei Euch die Anmletung zu diesem Preis, bei überregionalen Anbietern sogar noch
günstiger anzumieten gewesen.

Zu 3)r Auch vom Geschädigten Kuder sei das Ersatzfahrzeug erst eine Woche
nach dem Unfall angemietet worden. Der berechnete Tarif llege hier um das 1,7-
fache über dem vom Bektagten zugrunde gelegten, angemesgenen und ortsübli-
chen Tarif. Ein solchee Fahzeug ist tt. Internet-Recherche für dle 3 Tag zum preis
von 104'99 EUR zu haben, Auoh dsmale hätte Es zu dleEem und bel überregiona.
len Anbietern noch g{Instigerem Angebot angemietet werden können, Auch hier
sei, da das geechädigte Fahzeug bereite Fobr, 19gg erstmele zugetassen wurde
und tiber eine Lauflelstung von 77,041 km verfügt habe, eine Herabstufung um
mind. eine Fahzeuggruppe vorzunehm€n,
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Zu 4l: Der Geschädigte Adam habe das Mietfahrzeug erst einen Monat nach dem
Unfalf, Der berechnete Prels llege hler etwa um das O-fache tiber dem vom Be-
klagten zugrunde gelegten, angemessenen und ortsoblichen Normaltarifs. Lt, ln-
ternet'Recherche sei für 6 Tage eln vergleichbares Fahzeug iür 231,g0 EUR zu
haben' Ftir den damaflgen Mietzeitraum sei eln Fahrzeug auch zu dlesem und bel
tlberregionalen Anbietern auch noch gtinstigerern Mietprels zu haben gewesen.

Zu 5); Hier sei dle Anmletung durch den Geschädigten Klein erst fsst drei Wochen
nach dem Unfall erfolgt. Der berechnete Prele llege etwa um das 3,4-fache über
dem zugrunde gelegten, angemessenen und ortsttbtichen Normaltarif. Lt. Internet
sel ein vergleichbares Fahzeug ftir 2 Tag fOr 256,ES EUR zu haben. Auch In dem
Mietzeitraum sei f0r diesen Preie ein sotohes Fahrzeug zu haben gewesen und bei
tlberreglonel€n Anbletern eeien auch noch günetigere Angebote rnöglich gewes€n.
Das geschädigte Fahaeug sei auch erstmsls am 14.0G.77 zugelassen gewesen
und habe tlber elne Laufleistung von 101.414 km verfttgt, sodass eine Herabstu-
fung vorzunehmen sei.

Zu 6): Auch im Fgll des Geschädigten Pradel liege der fur die 11 Tage Mietzeit
berechnete etwa um das 2,7-fache tlber dem von dern Beklagten zugrunde geleg-
ten, angemessenen und ortsubllchen Normaltarif, Die Intemet.Recherche habe
insoweit ergeben, dass ftjr 295,80 EUR ein vergleichbsree Fahrzeug fgr 1.1 Tage
zu haben sei, Auch zum Anmietzeltpunkt habe für diesen prels ein solches ange-
mletet werden können. Bel überregionalen Anbietern sei auch durchaus ein noch
gtlnstlgerer Tarlf mögllch gewesen. Auch hier, das Fahrzeug eei erstmals im Au-
gust 2000 zugelassen worden und habe über elne Laufleistung von 7S,ggZ km
verftJgt, sei eine Herabstufung vorzunehmen,

Zu 7l: Die Anmietung der Gesohädigten Gslanti für 11 Tage eei erst zwei Tage
nach dem Unfallerfolgt. Der Mietpreis liege such um etwa das 3,6-fache über dem
vom Beklsgten zugrunde gelegten, sngemesg€nen und ortsübfichen Normaltarif,
Lt. Internet-Recherche könne ein vergleichbares Fahrzeug fur die 11 Tage für
307,00 EUR angemletet werden, Auch damals sei dles möglich gewesen, wobel
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bei großen überregionalen Anbietern auch noch preislich niedrigere Angebote

möglich gewe$en wären.

Zu 8)r Hier habe der Geschädigte Postler das Mietfahzeug fOr die 7 Tage Mietzeit
erst drei Tage nach dern Unfall angemletet. Der berechnete Tarif liege um etwa
das 3-fache über dem vom Beklagten zugrunde gelegten, angemessenen und
ortsublichen Normaltarif. lm Internet sei ein vergleichbares Fahzeug für 7 Tage zu
einem Preis von 239,00 EUR zu haben. Auch damals sei dies zu den Bedingun.
gen möglich gewesen, wobei bei großen überregionalen Anbietern auch noch
günstlgere Angebote mögllch gewesen selen,

Zu 9l: Für die Anmietung des Ersatzfahzeugs der Geschädigten Hafemeyer für
den Zeitraum von 12 Tagen liege der von der Klägerin abgerechnete Tarif etwa
um das 2,8'fache tlber dem vom Beklagten zugrunde gelegten, angemessenen
und ortsäblichen Normaltarif, Lt. Internet-Recherche sel ein vergleichbares Fahr-
zeug ftir die 12 Tage fOr 320,73 EUR zu haben, Auch damale sei zu diesem preis

eine Anmietung möglioh g6wesen, bel ijbenegionalen Anbietern auch noch zu
günstigerern Tarif. Das geschädlgte Fahrzeug sei zudem am 1g,01 1pg1 erstmafs
zugelaesen worden und habe eine Laufleistung von 9g.358 krn gehabt, sodaes
eine Herabstufung um mind. eine Fahzeuggruppe vorzunohmen sei.

Zu 10): Auch der Geschädigte Orlik hsbe ftlr die I Tage das Mietfahrzeug erst drei
wochen nach dem Unfalltag angemiotet. Der berechnete Tarif fiege urn etwa das
3,4'fache tlber dem vom Beklagten zugrunde gelegten, angemess€nen und orts-
tlbflchen Normaltarlf, FOr einen Verglelchszeitraum eei lt. Internet-Recherche ein
vergfeichbaree Fahrzeug ftlr 428,77 EUR zu haben. Auch im konkreten Anmiet-
zeitraum sei für elnen solchen Preia eine Anmletung möglich gewesen und bei
großen überregionalen Anbietern seien auch günstigere Angebote möglich gewe.
sen' Hler sei das geschädigte Fahrzeug bereits am 23.07.1996 erstmals zugelas-
ean worden und habe elne Lsufleistung von 183.423 krn gehabt. Die voraussichgi-
chen ReparaturkoEten hätten ledlgfich 1,901,72 EUR betragen. Angesichte Alter
und Laufloistung sel daher eine Herabstufung um mind, eine Fahzeuggrupps vor.
zunehmen.
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Der Bekfagte trägt weiter vor, dags die von der Klägerln abgerechneten Tarife
tlberhöhte Unfallersatztarife seien, Die Tarife seien auch aus betrlebswirtschaftli.
cher sicht unfallbedingt überhaupt nicht gerechtfertlgt. Vorbringen insoweit fehle,
Insbesondere behaupte dle Klägerin auch keine Ell- oder Notsituation, Auch sei
nlcht erslchtlich, dass ein anderer ats eln Unfallerea1ztarif nicht zugänglich gewe-
sen sei, zumal die Anmietungen lmmer erst ehige Zeit naoh dem Jeweiligen Unfall
stattgefunden hätten,

Vorsorglich bestreitet der Beklagte noch einen Schaden In Höhe der geltend ge-
rnachten Beträge bei den Geschädlgten. Ob dle Klägerin den weitergehenden
Mietzins nämlioh gegenüber den Geschädlgten geltend gemacht habe, sei dem
Vortrag der Klägerin nlcht zu entnehmen. Die Geschädigten könnten im übrlgen
der Klägerln elnen Schadenersatzanspri.rch wegen Aufklärungspflichtverletzung
entgegenhalten. Schließlich könnten Kosten für Haftungsfreistellungen nur dann
ersatzfähi$ soin, wenn f[lr das Jewells unfallgeschädigte Fahzeug entsprechender
Versicherungsschuts bestehe oder mlt der Mietwagennutzung ein Sonderrlslko
verbunden sel. Dass dem so war, werde bestrltten. Auch sei ein Abzug von we-
nigstens 50 o/o der Haftungsfreistellungskosten unter dem Geeichtspunkt der Vor-
teilsausgleichung vorzunehmen. Die unfallbedingte Eforderlichkeit und Angemes-
senhelt der Kosten fllr Zugtellung und Abholung werde ebenfalls bestritten.

$owelt elne Schadensohäteung erfolge sel dle Schwacke-Liste 2006 und auch
2007 kelne geelgnete Schätzungsgrundlage. Zur Liste 2000 ergäben sich erhebli-
che Preisstelgerungen, die im Mittel bei 25,00 7o lägcn, während der prelslndex

fedigtich eine Steigerungsrate von 9,1 Prozentpunkten zu 2006 und 13 zu 2007
ergebe. Auch leide dle Schwacke-Llete an erhebllchen methodischen Mängeln,
wie sich aus zahlreichen (von dem Beklagten im Einzelnen angegebenen) Urteilen
verschiedener Gerichte Eowie publlzierten Aufsätzen ergebe. Dle Schwacke-Liste
basiere auf Angebotspreisen auf Grund elnes Fragebogens, Damit sel den Mleh
wagenunternehmern die Möglichkeit gegeben worden, überteuerte Tarlfe ale Nor-
maltarlfe darzustellen. Internetpreise eeien lm Übrlgen ebenfalls nicht berüoksich-
tigt. elne Gewichtung nach Msrktanteilen werde nicht vorgenommen, Dle Prelse
der Schwacke-Llste stellten daher Jedenfalls keine aktuellen Marktpreise dar. In-
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soweit sei letztlich der Marktpreisspiegel des Fraunhofer Inetitutes für die Bomes-

sung von Normaltarifen anstelle der Schwacke-Llete zugrundezulegen. Hiernach

ergäben sich in den hier in Rede stehenden Fällen ebenfalls gtinstlgere Marktprel-

se, die der Beklagte im Einzelnen in der Klageerwiderung (Bl, 99 - 102 d.A,) be-
rechnet.

Vorsorglich beetreitet der Beklagte schließlich auch noch die Erforderlichkeit eines
Aufschlags auf elnen Normsltarif nach Liste, der weder im Einzelnen dargelegt
wird noch erkennbar sei.

Abechließend berufi sich der Beklagte auf Verjährung, de die sus 2000 resultie-
rsnden Anspruche mit Abtauf des Jahree 2009 verJährt selen.

Die Klägerin repliziert, daee die Schwacke-Liste irn Gegensatz zur Liste des
Fraunhofer Instltute zur Schätzung geeignet sei, da die Wede der Liste des
Fraunhofer Instituts im Wesentlichen auf Internetangebote basiere und schon
deShalb niCht verralertbar sei, Auch habe das Fraunhofer lnstitut seine Internet_
Preiserhebung euf die sechs marktftihrenden Mietwagenunternehmen beschränkt
und nur Preise auf der Grundlage einer elnwöchlgen Vorbuchungsfrist ermittelt.
Auch eelen hlerin eine Reihe von Nebenkosten unberückEichtigt gelassen worden,

Wegen der weiteren Einzelheiten dee Parteivorbringens wird auf den Inhalt der
zwischen den Parteien gewecheeften Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen,

E  n  t s c  h  e  I  d  u n  g e g  r t l  n d e  :

Die Klage lst lm zuerkannten Umfsng begründet.
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Zunächst ist davon auszugehen, da3, dies ist auch zwischen den parteien nioht
strlttig, Mietwagenkosten nach einem Verkehrsunfall für den unfallbedingten Aus-
fall des geschädigten Fshrzeugs ersatzfählg slnd und slch die Anspruche aus SS
7,12 SIVG sowie vorfiegend l,V,m. S O pflVersG s,F, eowie SS 24g, 3gB BGB er_
geben' Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshof sowle der
überwiegenden Rechtsprechung auch der lnstanzgeriohte, der das erkennende
Gericht in vollem umfang folgt, kann eln Geschädigter Ersatz der Miotwagenkos-
ten verfangen, die eln verständlger, wirtschaftllch denkender Mensch in der Lage
des Geschädigten für zweckmäßig und notwendig halten darf. Dabei lst der Ge-
schädigte nach dem Wiilschafttichkeitsgebot gehalten, im Rahmen es ihm Zumut.
baren von rnehreren mögllchen den wirtsohaftlicheren weg der schadensbehe-
bung zu wählen (vgl. zulotzt BGH zfs 2010,260 ff. und versR 2010, 545 ff.), Aus-
gehend hlervon sind daher zunächst die Mietwagenkosten auf der Grundfage sog.
Normaltarife, d.h' den Tarifen ftJr Selbstzahler in dem Gebiet des Geschädigten
unzweifelhaft als ersatzfähig anzusehen (vgf. BGH NJW 2005, 1041 t. und Ried-
rneyer in zfs 2010, 70 tf , mlt weiteren umfangreichen Nachweisen auf die Recht-
sprechung). Das erkennende Gericht ist dabel der Ansicht, dass zur Ermitlung
dieser Kosten der sog, gewichtete Normaltarlf nach dem Schwacke-
Automietpreisspiegel des betr. Jahres für das Jewellige postleitzahtgebiet des Ge-
schädigten bzw. des Anmletortes einen geeigneten Anknüpfungspunkt darstellt
(so auch BGH NJW 2006, 2693 ff.; VersR ?OOT, 1286;zuletet zfs 2010, 260 ff. und
VereR 2010,545 ff.)' Soweit der Beklagte meiht, dass die Schwacke.Liste kelne
geelgnete Schätzungsgrundlage sei und auf eigene Intornet-Recherchen sowie
auch die Erhebung des Fraunhofer-lnstltuts verweist, vermag das Gerloht dem
nioht zu folgen' Das Gericht ist In etd. Rechtsprechung und ln übereinstimmung
mit der Berufungszivilkammer des Landgerichts Dortmund der Aneicht, dsss die
Schwacke-Llsten geeignete Schätzungsgrundlagen im Hlnblick auf sog. Normalta.
rife im Mietwagengeschäft slnd; wobei dies auch vom Bundesgerichtshof mehr-
fach besiatigt wurde (vgl. zuletzt BGH urteile v.02.02.2010, vt zR7t0g und v.
19'01 .2010, Vl ZR 112109, sowie BGH NJW 2008, 1519 zur Schwacke-Llste 2006
und LG Dortrnund Urteile v. 29.05.06, 4 S 109t07t v. 03.07.0E, 4 S 2gl}g sowte zur
Schwacke-Liste 2007 Urteilv. 12.03,09, 4 S 130/0S).

z z o / z t o W 0 8  s H n t l I H S l A 0 l n V  U t I t S 2 t 6 9 9 0  ü t z  6 ü  H v J  g Z  g t  0 t 0 z  6 0 / ' 2 0



1 ?

Der u.a, dafür vom Beklagten vorgebrachte Verweis auf elne eigene aktuelle In-
ternet-Recherche mit günetlg€ren Tarifen in den einzelnen Fällen, verfängt nach
Ansicht dee Gerlchts echon deshalb nicht, ale ee slch um derzeitige fnternet-
Angebote handelt und auch hier eln Sondermarkt vorliegt, der nicht ohne Weiteres
die Tarlfe des allgemeinen regionalen Mietwagenmerktes wiedergibt (so auch
BGH Urteil v. 02,02,2010, Vf ZR 7l0g), Soweit der Beklagte auf den Mietpreisspie.
gel Mietwagen Deutschland 2006 des Fraunhofer-fnstituteE venrreist, wonach sich
niedrigere Mietwagenpreise ergeben im Verhältnle zur Schwacke-Liste, vermag
das Gericht hiersus nicht eine Ungeeignethelt der Schwacke.Liste als Schätz-
grundlage zu erkennen. Dle Fraunhofer-Liste beruht nämlioh im Wesentlichen auf
Anfragen per Telefon und fnternet. Wie oben schon ausgeftihrt sind jedoch Inter.
netangebote fl,lr dle Ermittlung des Normaltarifs im regionalen Mietwagenmarkt
nicht geeignet. Demgegenüber läset die Schwacke-Liste lnternetangebote unbe-
rücksichtigt und weist eine doch höhere örtliche Genauigkeit auf, wie die Unteilei-
lung der Poetleitzahlengebiete erkennen lässt (so auch LG Blelefeld, Beschluss v.
20.05.2010,21 S 46/09 In BeckRS 2010,12696). Auch der Elnwand dee Beklag-
ten, dass die Schwacke-Llste auf per Fragebogen ermitteften Angeboten der
Mietwagenuntemehmen beruht, gfbt nach Ansicht des Gerichte keinen Grund, dia
Ergebnisse anzuzweifeln. Sowelt der Beklagten dsrauf verweist, dass dabei den
Mietwagenunternehmen die Möglichkelt eröffnet worden sei, überteuerte Tarife als
Normaltarife dazustellen, ersoheint dem Gericht nicht durchgreifend. fnsoweit
handelt ee eich um eine pauschale Vermutung, ohne daes hierfür konkrete Tatsa-
chen vorgetragen oder ersichtlfch eind. soweit der Beklagte schließlich auf preis-
steigerungen im Rahmen der Schwacke-Listen 2008 und 2006 venrueist, vermag
auch hieraus dae Gericht keinen Schfuss euf dle Unrichtigkeit oder Mangelhaftig.
keit der Erhebungen zu ziehen,

Letztlich vermeg das Gericht auch nioht zu erkennen, dass das in der schwacke.
Llste eingeftihrte 

"arithmetische Mlttelu unklar sel. Dieses ist, wie der Erklärung zu
entnehmen ist, der rechnerische Durchschnitt, Was der Beklagte darnit meint,
dase es auch unklar bleibe, wie das gewichtete Mittel ermittelt worden sei, vermag
das Gericht überhaupt nicht nechzuvollziehen.
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Alleg in Allem slnd nach Anslcht des Gerlchts keine konkreten Mänget der
schwacke'Listen aufgezelgt, oodass diese weiter als Sohätzungsgrundfage vom
erkennenden Gericht herangezogen werden. Angesichts obiger Ausführungen
vermag das Gerioht auch nlcht eine F{eranziehung von Schwacke-Liste als auch
Fraunhofer-Liste zu befürworten und ein elch aus den beiden Llsten ergebenden
Mittelwert zu bllden, wie es in neuerer Zeit verein zelt zu beobachten ist,

Mlthln ist vorflegend hinsichtlich der Schadensschätzung bzgf . der
Mietwagenkeoten von den Norrnaltarifen der jeweiligen schwacke-Liste ,auszuge-
hen, und zwar vom arithmetischen Mlttef, wobel grundsätzllch bei mehrtägiger
Vermietung auch dle in der schwacke-Liste ausgeworfenen Wochen-, 3.Tages-
und Tagespauschalen zu berücksichtlgen gind und dle Berechnung dann durch
Kombination der verschiedenen Tsrrfe zu erforgen hat,

Auf den eo fttr den Postleitzahlbereich des Geschädigten bzw. der Anmietstation
ermittelten Normaltarlf der Schwacke-Liste ist ein pauschaler Aufschlag in Höhe
von 20 % gerechtfertigt. Dabei ist es grundsätzlich naoh Ansicht des Gerichts un-
erheblich, dass dle Anmletung, nicht unmittelbar am Unfafltag erfolgte. Rfchgg ist
insoweit, dass der jewelllge Vortrag der Klägerin dazu nicht rlchtig ist, Aus den
angegebenen Unfalldaten sowie den tiberreichten Mietverträgen ergtbt eioh ein.
deutig, dase sämtliche Anmietungen Tage, Ja eogar teils bis zu 2 Wochen nach
dern Unfalldatum erfolgt slnd, Das heißt jedoch nicht, dass damlt zum einen die
Geschädigten zu einer Marktforschung verpfliohtet gewesen wären und zum snde-
ren der oben erwähnte Aufschlag auf den Normaltarif entfiele. Insbesondere ist für
die Frago der ersatzfählgen Mietwagenkosten im Einzelfall ausgehend vom Nor-
maltarif zzgl' elnes unfallbedingten Aufschtags nicht erforderllch, dass die Anmie-
tung In einar Notsituation erfolgt gein müsste. Dles könnte aflenfalls dann eine RoL
le splelen, w€nn es um dle Frage der Zugänglichkeit eines gonstigeren Tarifs gin-
ge' Ftlr eine Zugängllchkelt elnes gtlnstlgeren al8 den hier im konkreten Elnzelfatl
boreohneten Tarlfs lst Jedoch vorliegend nichts Erhebliches vorgetragen. Soweit
der Beklagte nämlleh vortrÖgt, dase eln g0nsilgerer Tarif den Geschädigten ohne
Weiteres zugänglich gewesen wäre, ist dieeer Vortrag nach Ansicht des Gerichts
unsubstanzifert bzw, unerhebllch. Wenn der Beklagte dazu vorträgt, dass heute
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und auch damals die Anmietung zu den jetzt recherchierten Internet-Preisen mög-
lich gewesen sei, so ist dazu auszuführen, dass hier nicht die Preise von Internet-
Anbietern maßgebend seln können, Hier handelt es sioh um einen sog, Sonder-
markt, wie oben schbn ausgeführt, der für die Frage der zugänglichen Mietwagen-
tarlfe nicht maßgebend sein kann,

Soweit letälich der Beklagte pauschal vorträgt, dass eine Anmletung bel großen
überregionalen Anbietern zu entsprechenden Preisen möglich gewesen sel, so ist
dieser Vortrag völlig pauschal und unsubstanziiert und daher unerhebllch,

Hinslchtlich dee pauschalen Aufischlags von 20 o/o auf die Normaltarifs ist dies
nach std' Rechteprechung sowohl des BGH, sls auch des Landgerichts Dortmund,
der das erkennende Gerlcht eeit langem folgt, gerechtfefilgt, wenn spezifische
Lelstungen bei der Vermietung an Unfallgeschädigte allgemein den Mehrpreis
rechtfertigen (zufetzt BGH in zfs 2010,260 ff. und in VereR 2010, S45 ff, jeweils
m,w.N,; LG Dortmund urteil v,03,02.2009, 4 s 2gl0s). Dles auch dann, wenn die
Anmietung nicht am Unfalltag sondern erst später erfolgt und eine Eil- oder Notsi-
tuation nicht vorliegt (so auch LG Dortmund a.a.O.). lnsoweit sind derartige aftge-
meine unfalfspezifische Koetenfaktoren vorliegend von der Kfägerin vorgetragen,
als da Inebesondere gind, dags keine vorreservierung erforderlich ist und auch
keine Vorauszahlung und/oder Kautionlsistung zu erfolgen hat, der Mietpreis letzt-
lich kreditien wird und euch elne bestimmte Anmietdauer offen bleibt. Hierbei
kornmt es nlcht auf die konkrete Situation und Kalkulatlon des einzelnen vermie-
ters an (BGH MDR 2008, 11r4i MDR ZO1O,438). Daher lst vortiegend jeweils auf
den zu ermittelnden Normaltarif lt. schwacke-Llete ein Aufechlag von 20 % ge-
rechtfertigt' Unerheblich ist In dlesem Zusammenhang, dass der Beklagte die un-
fallbedingte Rechtbrtigung eines Aufechlags nausdr{Jcktioh bestreitet,,.

Bei der 8o votzunehmenden Schätzung der erforderliohen Mletwagenkosten sind
entgegen der Aufiaesung des Beklagten die Kosten für eine Haftungsfreisteflung in
jedem Falle zu berückaichtigen, Dies auch unabhängig davon, ob fgr das unfaflge.
schädigte Fahzeug aine sorche bestand (vgr. BGH NJW zoos, 1041t NJW 2006,
360)' Nebenkosten wie Wlnterreifen slnd, soweit angegeben, zu berqckelchtigen,
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da davon auszugehen ist, dass dlese Lelstung erbracht ist und angeslchts der
Jahreszeit fOr den Jewelllgen Mietzeitraum als erforderlich anzusehen ist, Hinsicht.
lich Zustell' und Abholkosten können dlese nach Ansicht des Gerichts allerdings
nur dann bertickeichtigt werden, wenn konkret auch angegeben iet, dass im Ein.
zeltall eine solche tatsächlich erforderllch war und auch erfofgt lst. Dies insbeson-
dere als in sämtlichen Fälfen eben elne Anmietung erst Tage oder gar Wochen
neoh dem Unfallereignis erfolgt ist. Insoweit scheint es schon ungfaubhaft, dass
die Geschädigten etwa den Mletwagen telefoniech bei der Klägerin bestellt und
sich haben bringen lassen und dann den MleWeftrag untezeichnet haben oder
aber sich haben zur Anmietstation abholen lassen, doft den Mietveftrag geschlos-
sen haben und von dort das Fahzeug mitgenommen haben, Insoweit ist auch
nicht nachvollzishbar, wie dann letztlich die Abhotung des Fahrzeugs erfolgt sein
soll. Jedenfalls vermag dae Gericht ohne weiteren konkreten $aohvortrag In jedem
einzelnen Anmietungefall nichl nachzuvollzlehen, dass Zustellung und Abholung
erfolgt sind, zumal auoh in allen Fällen dleee Kosten immer eingeflossen slnd. dies
hat vielmehr den Anschein, dass dlese Kosten pauschal immer ohne konkreten
Anlass in die Rechnung aufgenommen wurden.

soweft schfleßllch der Beklagte meint, dass eine Ersatzfähigkeit von Mietwagen-
kogten schon dgran scheitere, dass nicht konkret angegeben sei, welches Ersatz-
fahrzoug angemietet worden sei, vermag dae Gerlcht dies nicht zu t€llen, Es
kommt letztllch nlcht dareuf an, welchee konkrete Fahrzeug tatgächlich dem Ge-
schädigten zur Verfügung gestellt wurde, gondern lediglich darauf, für was für ein
Fahrzeug welcher Klasse die Mietwagenkosten In Rechnung gestellt wurden, da
es oftmals so ist, dass, wenn ein Fahrzeug einer bestimmten Klasee gerade nicht
zur Verf0gung eteht, ein klassenhöherea Fahrzeug zum Mietprels des ldassen-
niedrigeron Fahzeugs vermletet wird. Dar0ber hinaue steht In fast jedem der ein.
gerelchten Miefuefträge lm Übrigen auch unter der Rubrik mit der Zif .12, welcher
Fahrzeugtyp gemietet wurde,

Soweit der Beklagte hlnslchtllch der Verkehrsunfälle aus dem Jahr 2006 gegen die
Ansprüche dle Elnrede der VerJährung erhebt, grelft dles nicht, Die Klage ist am

z z o / s t o V 0 8  3 H n 1 l i l t 8 l A 0 1 n h '  u t I l S z ! 6 9 S e  t t z  6 t  H H J  l Z  g L  0 t " 0 2  6 0 i  e 0



L 1

23.12.2009 bei Gericht eingegangen, der Vorschuss am 29.12.2009 gezahlt und
dia Zustellung nach der rlchterlichen Verfügung vom 05.01 ,2010 ist bereits am
06,01,2010 erfolgt, d.h. demnächst, sodass in jedem Fall für die Ansprüche, ftir die

mlt Ablauf des 31.12,2009 Verjährung elntr€ten konnte, die Veriährung gehemmt
wurde.

Insgesamt ergibt sich daher unter Berücksichtlgung der vorgenannten Ausführun-
gen zu den einzelnen ersatzfähigen Mietwagenkosten:

Zu 1): Unfall Oerljshausen

Bei der Fahrzeugklasee 2 ftlr dae geechädigte Fahrzeug erglbt eich entsprechend
aus der Schwacke.Liste 2006 für die Anmietzeit von 6 Tagen nsch zwelmal 3-
Teges'Tarif ftlr das PLZ-Geblet n445" des unbestrittenen Anmietungsortes unter
Berücksichtigung des srithmetischen Mittels ein Batrag von 2 x 164,00 EUR brut-
to, zzgl. eines 20 %igen Aufschlags 73,60 EUR damit ein Betrag von 441,60 EUR
brutto, Wieeo dle Klägerin hier in ihrer Berechnung auf BZB,O0 EUR kommt, ist
nicht naohzuvollziehen und offensichtlich unrlchtig. Hinzu kommt die Heftungsbe-
echränkung f{,lr arreimal 3 Tage, die nach der Schwacke-Liste 200e aflerdings nur
im Mlttel auf 52,00 EUR beläuft, d.h, 104,00 EUR. Für Zustellung und Abholung
des Mietfahzeugs ist konkret nichts dargetan, sodase sich insgesamt ein Betrag
von 545,60 EUR ergibt. Hiervon ist ein Anteil von 10 Yo Eigenersparnls abzuset-
zen, der sich vom Normartarif (hier 369,00 EuR) berechnet, d,h. gg,go EUR, so_
dass eich als berechtigter Mietwagenkostenersatz ein Betrag von 50g,g0 EUR
eEibt, Abzügllch der Zahlung von 297,50 EUR verbleibt ein restlicher Anspruch
von _2J 1.30 EUß verbleibt.

z z o i  L r o E r

Zu 2); Unfall Mequi€
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Unter Berücksichtigung der Fghzeugklasse 3 und des pLZ-Gebietes ,,441u für den
Anmietort ergibt sich fOr 3 Tage aus der schwacke-Liste 2006 eln Normaltarif von
unstreitig 244,00 EUR, Zzgl.20 % Aufschlag errechnet sich ein Betrag von 26g,40
EUR und mlt der Haftungsbeschränkung von 59,00 EUR für o rage -wieso hier
die Klägerin zweimaf 59,00 EuR, d.h, 118,00 EUR berechnet, ist unverständlich
und offensichtlich unrlchtig' ergeben sich 327,40 EUR, Hinzuzurechnen ist die
wlnterreifenausrüstung von 12,00 EUR pro Tag, mrthrn 36,00 EUR für die drei ra.
ge' sodass sich ein Betrag von 363,40 EUR errechnet, Abzügllch der 10 o/o Elgen-
ersparnls vom Normaltärif (hier 24,40 EUR) erglbt sich ein erforderlicher Mietwa-
genkostenersatz von 339,00 EUR. Dass eine Zustellung und Abholung erfolgt ist,
ist weder erslchtlfch noch vorg€tragen, sodass sich abzüglich gezahlter 243.60
EUR ein restlioher Ersatzbetrag von gS.40 EU.B ergibt.

Zu 3): Unfatt Kuder

Für dia Mietwagengruppe 1 ergfbt eich f0r das plZ-Gebiet ,,sg4" ats Anmietort für
3 Tage ein Betreg von 181,00 EUR Il, schwacke-Llste 2006. Hier iet ein Abschleg
für Eigenersparnis nlcht vorzunehmen, de das geschädigte Fahrzoug unstreitig zur
Klasse 3 gehörte, sodass ein zwei Klassen nledrigeres Fahrzeug angemietet wur-
de' zzgl' des 20 %igen Aufschrags (36,20 EUR) ergibt eich ein Betrag von z1T,ze
EUR und rzgl' der 53,00 EUR Haftungsbefreiung aus der Schwacke-Liste ein Bo-
trag von 270,20 EUR. Auch hier lst ftlr Zustellung und Abholung nichts erslchtfich
oder vorgetragen, sodass sich abzogtich der gezahften 214,60 EuR ein reeflicher
Mietwagenkostenanspruch von S5,€0 EUR ergibt,

ZU 4): UnfallAdam

unter Berttcksichtigung der Fahrzeugkfasse 6 fur das geschädlgte und auch sn-
gemietete Fahrzeug erglbt slch für 6 Anmiettage eln Normaltarif lt, Schwacke-Lfste
2006 für den pLZ-Bererch des Geschädiglen ,,442,, ern Betrag von 6g0,00 EuR
(zweimal 3-Tages'Tarif von 345,00 EUR), Darauf aufzuschlagen ist der 20 %ige
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Aufschlag von 138,00 EUR eowie ein Betrag von zweimaf 74,00 EUR ftir die Haf-
tungsbeschränkung lt, Sohwsoke-Liste für je 3 Tage, sodase sich zzgl, der Kogten
für Winteneifen von 72,00 EUR für 6 Tage lt, Schwacke.Llste ein Gesamtbetrag
als erforderlicher MietwagenkostenerEatz von 1,048,00 EUR ergibt, Von diesem
sfnd 10 % Elgenersparnis (berechnet vorn NormaltsriD, d,h, 69,00 EUR abzuset-
zen, Es verbleiben zu berilcksichtigende 979,00 EUR und abztiglich gezahltor
523,52 EUR ein reetlicher Ersatzbetrag für MletwaEen von 49..9.49_EuR.

Zu 5); Unfafl Klein

Unter Berückslchtlgung der Fahaeugklasse 6 ftlr das geschädigte Fahzeug und
den berechneten Mietwagen sind nach der Schwacke-Liste 2OOT, der Unfall fand
im März 2007 statt, ftlr 2 Miefiage bel dem PlZ-Bereich des Geschädigt€n ,,443,'
pro Tag 105,98 EUR, mlthln 211,96 EUR anzueetzen. zgl. des 20 %igen Auf-
schlags (42,39 EUR) und 2 Tage Haftungebefreiung, hier lt. Schwacke-Liste 24,gg
EUR pro Tag, egibt sich ein Betrag von 304,21 EUR. Unter Berücksichtigung der
Winteneifenausstattung lt, Schwacke-Liste 12,18 EUR pro Tag ergibt slch abzüg.
lioh Eigenereparnis von 21,20 EUR (10 % vom Normaltarif 211,96 EUR) ein erfor-
derlicher Mletwagenersatz von 307,37 EUR. Hinsichfllch der Zustell, und Abhol-
kosten sind dlese, wie oben ausgeführt, euch hier nicht zu ersetzen, da f{lr ihren
Anfell nichts dargetan ist. Abzügllch der gezahlten 168,60 EUR verblefbt ein be-
rechtigter Restanspruch auf Mietwagenkosten i.H,v, tf0.z7 EuR,

Zu 6): Unfall ,Pradel

Als Normaltarif ftr ein Fahzeug der Gruppe 1, dem geschädigten Fahzeug ent.
sprechend, ergibt sioh sus der schwacke-Listo 2aa7 der unfall ist im Febr, 2oo7
passiert- for 11 Tage unstreitigen Auefall des unfellfahrzeugs fttr plZ-Gebiet n443.
ein Betrag von 599,7s EUR (eine wochenpauechare g52,zg EüR, eine 3-Tages-
Pauschale 183,90 EUR und erne Tageepauschale 63,66 EUR), zzgr. z0 % ergibt
sich ein Betrag von 719,70 EUR. Hinzuzurechnen sind Hafiungsbeschränkungs-
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kosten ft. Schwacke-Liste 2007 von 197,41 EUR fie ebenfalls Wochen-, 3-Tages-
und Tagestarlf)' Mit den 133,98 EUR ftlr 11 TageWlnterrelfen tt. Schwacke-Llste
2007 ergeben sich erforderllche Gesamtkosten von 1,051,0g EUR und abzüglich
der Elgenersparnis von 59,98 EUR (10 o/ovotl Normaltarlf 5gg,75 EUR) ein ersatz-
fählger Aufwand von 91 1,11 EUR, Da für die Zustell. und Abholkosten nicht darge-
tan ist, ergibt sich unter Abzug des gezahlten Betrages ein restlicher erstattungs-
fähiger Anspruch von 839.97 EUR.

Zu 7): Unfall Galanti

FÜr 11 Tage Ausfall ihres unfallgesohädlgten Fahrzeugs der Mietwagengruppe 5
ergibt slch nach der schwacke-Llste 2oo7 fur PLZ-Geblet ,5g2" unter Beritckeich-
tlgung des wochentarifs 594,04 EuR, des 3-Tagee-Tarifs von 281,g4 EUR und
eines Tagestarifs von 94,82 EUR ein Gesamtbetrag von g1o,7O EUR, Mlt dem 20
o/oigen Aufschlag von 182,14 EUR sowie den Haftungsbeschränkungen It.
schwacke-Liste -ebenfalls gestaffelt f0r die Gruppe nach Wochen-, s.Tages. und
Tagestarlf- insgeeamt 238,90 EUR und den Wlnterrelfenkosten von 13g,gg EUR
(11 X 12,18 EUR) erglbt slch eln Betrag von 1,46ö,T2 EUR und abzügflch der 10
%igen Eigenersparnis (91,07 EUR) ein Gesamtbetrag filr erforderliche Mietwa-
genkosten von 1 ,374,65 EUR. Zustell- und Abholkosten slnd nicht dargetegt, so-
dass sich unter Bertlckslchtlgung derZahfung von 61g,go EUR ein resflioher Er.
stattungsbetrag von 755-05_ EUB.ergibt,

Zu 8l: Unfall,Fgsfler

F0r unstreitige 7 Miettage und der Fahaeuggruppe S ergibt sich aus der
Schwacke-Liste 2007 PZL.Gebiel ,,441' der Normalterlf für eine Woche von
553,00 EUR und zzgl. za % Aufschtag (110,00 EUR) eln Betrag von 669,60 EuR,
Mit der Haftungsbeschränkung lt, schwacke-Liste für 1 woche In der Fahrzeug-
gruppe von 148'22 EUR ergeben sich unter Abzug von 10 % Eigenersparnis i.H.v.
55,30 EUR (berechnet vom Normaltarif) insgesamt 7s6,sz EUR erfordertiche
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Mietwagenkosten, Die Zustell- und Abholkosten sind nicht ausreichend dargelegt,

eodass sich unter Bertlckeichtigung der Zahlung seitens des Beklagten restliohe

304.32 EUR verblelben.

Zu 9): Unfall Hafenmever

Hler erglbt slch tür 12 unstrittige Miettage bei Fahrzeugklasse 1 lt. Schwacke-Liste
2007 flJr das PLZ-Gebiet ,,5E2" ein Normaltarif von insgeeamt 086,&4 EUR bei ei-
nern Wochentarif (363,73 EUR), einem 3.Tagestarlf (193,21 EUR) und zwei Ta-
gestarifen ä 64,85 EUR (129,70 EUR) und zzgl. Z0 o/o Aufschlag (137,33 EUR)
insgesamt 823,97 EUR. Hinzuzurechnen sind Haftungsbeschränkungskosten -

ebenfalfs lt, Schwacke-Liste 2007- i,H,v, insgesamt216,32 EUR unter Berücksich-
tigung der versohledenen Tarlfe, eodass eich abzüglich einer 10 oÄigen Eigener-
sparnis von 68,66 EUR (berechnet vom Normaltarif 88e,64 EUR) ein Betrag erfor-
derlicher Mietwagenkosten von 971,63 EUR ergibt. Da Zustelf- und Abholkosten
ebenfalls nicht nachvollziehbar dargetan sind, ergibt sich nach erfolgter Zahlung
von 495,04 EUR ein reetlichgf ErsptzFetrag von 415,'.59 EUR.

Zu 10): Unfall Q,r,lih

Hier ergibt sich für E Tage bei Mietwagenklasee I lt. Schwacke-Liste ZOOT für das
PLZ-Gebiel ^441" ein Normaltarif (Wochentarlf 868,92 EUR plus Tagestarif 1Eg,gg
EUR) von 1 .022,72 EUR und zzgt. ?0 % Aufschtag (204,&4 EUR) eowie Haftungs_
beschränkungskoeten von 2}2,og EUR lt, Schwaoke-Llste ZOOT ein Batrag von
1,224,91 EUR. zzgl winterreitunkosten 97,44 EuR (g x 12,1g EUR ft. schwacke_
Liste) und abzüglich 10 % Eigenersparnis, d,h. 102,27 EUR (berechnet vom Nor-
maltarif 1'022J2 EUR) ergibt sich eln Betrag von 1 .Z1g,gA EUR. Zuetell. und Ab-
holkosten sind nlcht dargelogt, sodass sich unter Berücksiohtigung der erfolgten
Zahlung von 797,30 EUR ein Restbetrag von 422,68 EuR.
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Insgesamt ergibt sich nach alledem eln berechtigter Anspruch der Klägerin i.H.v,
3,467,80 EUR.

Der Zinsanspruch folgt aus SS 2BB, Zg1 BGB.

Dle prozessualen Nebenentscheldungen ergeben
711 ZPO,

slch sus S 92,708 Nr .  1  1 ,709,

S t e h l i n g

6
q

I

der Geschäftsstelfe
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